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Regeste

Art. 4 Abs. 1 AHVG; Art. 9 AHVG. Abgrenzung selbstständige/unselbstständige
Erwerbstätigkeit bei einem Versicherungsagenten. I.c. Qualifizierung als
unselbstständigerwerbend. Die beigeladene unterliegende Partei muss sich nicht an der
Parteientschädigung der obsiegenden beschwerdeführenden Partei beteiligen (Entscheid des
Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 11. Juni 2008, AHV 2007/21).

Erwägungen

E. 1
1.1    Der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers rügt eine Verletzung des rechtlichen
Gehörs wegen mangelhafter Begründung des angefochtenen Einspracheentscheids. Der
Anspruch auf rechtliches Gehör ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts formeller
Natur. Seine Verletzung führt ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der
Sache selbst zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung bzw. des angefochtenen
Einspracheentscheids. Als geheilt kann die Verletzung gelten, wenn die betroffene Person
die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl
Sachverhalt wie Rechtslage frei überprüfen kann (BGE 127 V 431 E. 3d/aa). Von einer
Rückweisung der Sache an die Verwaltung ist selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung
des rechtlichen Gehörs dann abzusehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem
formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem
(der Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen
Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 132V 387 E. 5.1 S. 390 mit
Hinweis). Richtet sich jedoch das Interesse der betroffenen Partei nicht auf eine möglichst
beförderliche Beurteilung ihres Anspruchs, sondern auf die Durchsetzung eines in formeller
Hinsicht korrekten Verfahrens, sind die unter Verletzung des Gehörsanspruchs ergangenen
Verfügungen und Entscheide aufzuheben, ohne dass es darauf ankäme, ob Aussicht besteht,
dass nach einem richtig durchgeführten Beweisverfahren anders entschieden würde (BGE
119 V 208 E. 6). 1.2    Die Prüfungspflicht der entscheidenden Behörde erstreckt sich auf
sämtliche für den Entscheid erheblichen Tatbestandselemente, bedeutet jedoch nicht, dass
sich die Behörde ausdrücklich mit jeder tatbeständlichen Behauptung und jedem rechtlichen
Einwand auseinandersetzen muss. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid
wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (BGE 126 V 75 E. 5b/dd). Vorliegend ist die
Begründung im Einspracheentscheid in der Tat äusserst knapp. Ob die Beschwerdegegnerin
damit das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers verletzt hat, kann letztlich aber offen
bleiben, da dieser deutlich machte, grösseres Interesse an einer materiellen Entscheidung als
an einer Aufhebung des angefochtenen Entscheids und einer Rückweisung zu haben. Der
Beschwerdeführer hat jedenfalls keinen derartigen Antrag gestellt und sich im



Beschwerdeverfahren umfassend äussern können. Die Aufhebung aus formellen Gründen
ist vorliegend also nicht gerechtfertigt.

E. 2
2.1    Die Verfügung vom 13. August 2004 betreffend Lohnbeiträge 2001 und 2002 sowie
die Verfügung vom 16. September 2004 betreffend Verzugszins 2003 erwuchsen
unangefochten in Rechtskraft. Die Verfügungen basierten auf der Qualifizierung des
Beschwerdeführers als selbstständigerwerbend bzw. als Arbeitgeber. Die
Beschwerdegegnerin traf zur Statusfrage schliesslich weitere Abklärungen und verfügte am
25. April 2007 neu über sämtliche Forderungen gestützt auf die von ihr ermittelte
Selbstständigkeit des Beschwerdeführers. Die bereits rechtskräftig verfügten Perioden und
Bereiche gemäss den Verfügungen vom 13. August 2004 und 16. September 2004 nahm sie
bei der neuen Beurteilung nicht aus. Vor Ende der weiteren Abklärungen war die
Beschwerdegegnerin der Ansicht gewesen, dass (auch) die rechtskräftigen Verfügungen
fehlerhaft sein könnten (vgl. auch die unverbindliche vorläufige Stellungnahme der
Beschwerdegegnerin im Schreiben vom 7. September 2006, AK-act. 102). Sie eröffnete in
einem ersten Schritt bezüglich den rechtskräftigen Verfügungen also ein
Wiedererwägungsverfahren. Die in einem zweiten Schritt vorgenommenen Abklärungen
ergaben ihrer Ansicht nach, dass der Beschwerdeführer (doch) als
Selbstständigerwerbender zu betrachten sei. Der dritte und letzte Schritt des
Wiedererwägungsverfahens musste mit dem Widerruf der früheren Verfügungen verbunden
mit dem neuen materiellen Entscheid enden. Dieser Entscheid kann auch in der
"Bestätigung" der früheren Verfügung bestehen (vgl. Ralph Jöhl, Zur Praxis der
substituierten Begründung der Wiedererwägung bei zu Unrecht ergangenen
Anpassungsverfügungen, in: AJP 8/2004, S. 1002 f.). Die Beschwerdegegnerin griff den
Inhalt der bereits rechtskräftigen Verfügungen vom 13. August 2004 und 16. September
2004 in der Verfügung vom 25. April 2007 auf und ersetzte die Verfügungen durch die
denselben Gegenstand betreffenden, inhaltlich bezüglich der abrechnungspflichtigen
Lohnsummen gleichlautenden Berechnungen. Die ursprünglichen Verfügungen haben
damit als widerrufen zu gelten. Im vorliegenden Verfahren hat deshalb eine umfassende
Prüfung ohne Schranken durch rechtskräftige Verfügungen stattzufinden. 2.2    Streitig und
im vorliegenden Verfahren materiell zu beurteilen ist demnach die Qualifikation des
Beschwerdeführers für die Dauer seiner Tätigkeit als Agent für die Hauptagentur Z.___ von
2001 bis zur Entlassung 2004.

E. 3
3.1    Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten werden gemäss Art. 4 Abs. 1 AHVG in
Prozenten des Einkommens aus unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit
festgesetzt. Die sozialversicherungsrechtliche Beitragspflicht Erwerbstätiger richtet sich
somit unter anderem danach, ob in einem bestimmten Zeitraum erzieltes
Erwerbseinkommen als solches aus selbstständiger oder unselbstständiger Erwerbstätigkeit
zu qualifizieren ist (Art. 5 und Art. 9 AHVG, Art. 6 ff. AHVV). Nach Art. 5 Abs. 2 AHVG
gilt als massgebender Lohn jedes Entgelt für in unselbstständiger Stellung auf bestimmte
oder unbestimmte Zeit geleistete Arbeit. Als Einkommen aus selbstständiger
Erwerbstätigkeit gilt nach Art. 9 Abs. 1 AHVG jedes Erwerbseinkommen, das nicht Entgelt
für in unselbstständiger Stellung geleistete Arbeit darstellt. 3.2    Die Frage, ob im Einzelfall
selbstständige oder unselbstständige Erwerbstätigkeit vorliegt, beurteilt sich nach der
Rechtsprechung nicht auf Grund der Rechtsnatur des Vertragsverhältnisses zwischen den



Parteien. Entscheidend sind vielmehr die wirtschaftlichen Gegebenheiten. Die
zivilrechtlichen Verhältnisse vermögen dabei allenfalls gewisse Anhaltspunkte für die
AHV-rechtliche Qualifikation zu geben, ohne jedoch entscheidend zu sein. Als
unselbstständig erwerbstätig ist im Allgemeinen zu betrachten, wer von einem Arbeitgeber
in betriebswirtschaftlicher bzw. arbeitsorganisatorischer Hinsicht abhängig ist und kein
spezifisches Unternehmerrisiko trägt. Die Vielfalt der im wirtschaftlichen Leben
anzutreffenden Sachverhalte zwingt dazu, die beitragsrechtliche Stellung eines
Erwerbstätigen jeweils unter Würdigung der gesamten Umstände des Einzelfalles zu
beurteilen. Weil dabei vielfach Merkmale beider Erwerbsarten zutage treten, muss sich der
Entscheid oft danach richten, welche dieser Merkmale im konkreten Fall überwiegen (BGE
123 V 162 E. 1; BGE 122 V 171 E. 3a; BGE 119 V 162 E. 2 mit Hinweisen). 3.3   
Rechtsprechungsgemäss gelten Agenten und Handelsvertreter normalerweise als
Arbeitnehmer, es sei denn, dass die Gesamtheit aller Umstände im Einzelfall für die
Annahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit spricht (EVGE vom 15. September 2000
[H 138/99], E. 4). Indizien dafür, die kumulativ gegeben sein müssen, sind die Benützung
eigener Geschäftsräumlichkeiten, die Beschäftigung eigenen Personals und das im
Wesentlichen selbstständige Tragen der Geschäftskosten (BGE 119 V 163 E. 3b mit
Hinweisen, bestätigt im Entscheid H 303/02 des Bundesgerichts vom 18. Dezember 2003).
Diese drei Kriterien dürfen aber nicht isoliert und streng schematisch betrachtet werden.
Prüft man die Rechtsprechung zur Frage des Beitragsstatuts bei Agenten und
Handelsreisenden genauer, so wird deutlich, dass diese drei Faktoren der
Geschäftsräumlichkeiten, des Personals und der Geschäftskosten lediglich konkretisieren
sollen, ob tatsächlich ein echtes Unternehmerrisiko gegeben ist. In ZAK 1988, 377 wurde
etwa festgehalten, dass der Agent nur selten ein wirtschaftliches Risiko wie ein
Unternehmer zu tragen habe. Sein Risiko erschöpfe sich in der Abhängigkeit von seinem
persönlichen Arbeitserfolg und sei nur dann als solches eines Selbstständigerwerbenden zu
werten, wenn etwa beträchtliche Investitionen oder Angestelltenlöhne getragen werden
müssten (E. 2b; ebenso der höchstrichterliche Entscheid H 208/04 vom 15. April 2005,
E. 1). Käser umschrieb das spezifische Unternehmerrisiko allgemein mit der Gefahr, die der
Einzelne eingeht, wenn er als Folge beruflicher Fehleinschätzungen oder von beruflichem
Fehlverhalten in der Zukunft mit wirtschaftlichen Substanzverlusten beim
Geschäftsvermögen rechnen muss (Hanspeter Käser, Unterstellung und Beitragswesen in
der obligatorischen AHV, 2. Aufl., Bern 1996, S. 115 Rz 4.15). Als Hinweis auf ein echtes
Unternehmerrisiko ist das Verlustrisiko zu werten. Ein Verlustrisiko trägt, wer die Folgen
einer ungenügenden Ertragssituation bzw. die Folgen von Überkapazitäten im Betrieb
selber zu erdulden hat, wobei er im Falle des Misserfolgs nicht nur kein Einkommen erzielt,
sondern Substanzverluste riskiert (Käser, a.a.O., S. 117 Rz. 4.18). Weitere Indizien für das
Vorliegen von Unternehmerrisiko sind die Tragung des Inkasso- und Delkredere-Risikos
und das Handeln in eigenem Namen und auf eigene Rechnung. Weiter spielen getätigte
Investitionen und die Unkostentragung eine Rolle. Die Beschäftigung von Personal ist dann
ein Hinweis auf Unternehmerrisiko, wenn sie mit bedeutenden finanziellen Aufwendungen
verbunden ist, die bei ungünstiger Ertragslage nicht ohne weiteres vermindert werden
können (etwa wegen der Einhaltung von Kündigungsfristen). Eigene
Geschäftsräumlichkeiten weisen wie Investitionen oder eigenes Personal dann auf ein
Unternehmerrisiko hin, wenn sie mit Aufwendungen verbunden sind, die nicht ohne
weiteres und vor allem nicht sofort vermindert werden können und daher geeignet sind, zu
Substanzverlusten zu führen (Käser, a.a.O., S. 117 f., Rz 4.19-4.23; siehe auch Thomas



Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3. Aufl., Bern 2003, § 22 Rz 21). Für sich
allein genommen stellen die Benützung eigener Räumlichkeiten oder etwa ein erfolgter
Handelsregistereintrag keinen Beweis für eine selbstständige Tätigkeit dar, sondern können
nur im Zusammenhang mit anderen Tatsachen – wie dem Unternehmerrisiko – eine gewisse
Bedeutung erlangen (mit Hinweis Peter Forster, AHV-Beitragsrecht, Zürich 2007, S. 318
Rz 234). 3.4    Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass insbesondere die drei Faktoren
der eigenen Geschäftsräumlichkeiten, des eigenen Personals und der erheblichen
Investitionen nicht völlig isoliert und unabhängig, sondern stets vor dem Hintergrund der
Frage, ob sie geeignet sind, ein echtes Unternehmerrisiko zu begründen, geprüft werden
müssen. 3.4.1             Die Beigeladene legte einen Mietvertrag über Büroräumlichkeiten ins
Recht, der im August 1999 zwischen ihrer Direktion und der F.___ per 3. Januar 2000
geschlossen worden war. Darin wurde eine feste Mietdauer von fünf Jahren vereinbart. Der
Beigeladenen wurde das Recht eingeräumt, "jederzeit anstelle des Mieters als
Vertragspartei mit allen Rechten und Pflichten in den Mietvertrag einzutreten oder einen
von ihr ernannten neuen Agenten eintreten zu lassen" (act. G 13.1 S. 3). Mit dem Nachtrag
Nr. 1 zum Mietvertrag hielt die M.___ AG in Vertretung der Vermieterin fest, der
Mietvertrag werde übertragen auf die X.___, Hauptagentur Z.___. Der Beschwerdeführer
unterschrieb den Nachtrag, unter Vorbehalt betreffend Mietfläche (act. G 13.2). Seit
1. Januar 2001 amtete er als Agent in der Hauptagentur Z.___. Es kann offen bleiben, ob die
Agentur Z.___ eine Einzelunternehmung des Beschwerdeführers war. Selbst wenn er
rechtlich als Mieter der Geschäftsräumlichkeiten zu betrachten wäre, ging er mit der
Übernahme des Mietvertrags in tatsächlicher Hinsicht kein eigentliches echtes
Unternehmerrisiko im oben definierten Sinn ein. Im Agenturvertrag vom 30. September
2000 hatte er sich verpflichtet, vertragliche Beziehungen zu seinen Mitarbeitern und dem
Vermieter der Geschäftsräume so zu gestalten, dass die Beigeladene oder ein von ihr
bezeichneter Nachfolger durch einseitige Erklärung an seine Stelle treten kann, sobald der
Agenturvertrag gekündigt ist (act. G 13.10 Ziff. 20). Da der Beschwerdeführer für die nach
der fristlosen Entlassung von ihm nicht mehr getätigten Mietzinszahlungen von der
Vermieterin nicht in die Pflicht genommen wurde, kann als erstellt betrachtet werden, dass
die Beigeladene von ihrem einseitigen Recht, sich selbst oder einen anderen Agenten als
neuen Mieter einzusetzen, Gebrauch gemacht hat. Es ist davon auszugehen, dass die
Beigeladene diese Vertragsklausel Ziff. 20 standardmässig in ihren Agenturverträgen
benutzt. Ihr Agentursystem ist wohl aus Praktikabilitätsgründen so ausgestaltet, ist sie doch
darauf angewiesen, ihre Agenten ersetzen zu können, ohne umfassende rechtliche Probleme
am betreffenden Standort zu riskieren. Die Beigeladene ist zweifelsohne stets daran
interessiert, ihre Agentur unabhängig von allfälligen personellen Problemen weiterführen
zu können bzw. nötigenfalls unkompliziert einen neuen Agenten einsetzen zu können.
Dafür hat sie sich vertraglich – wie das Beispiel des Mietvertrags zeigt – umfassende
Rechte ausbedungen. Unter diesen speziellen Voraussetzungen trug der Beschwerdeführer
durch die - allfällige - Übernahme des Mietvertrags kein echtes unternehmerisches Risiko,
lief er doch kaum Gefahr, nach der Kündigung des Agenturvertrags die Miete für die
Büroräumlichkeiten aus der eigenen Tasche bezahlen zu müssen. Am Rande ist zu
erwähnen, dass der Behauptung der Beigeladenen, der Beschwerdeführer sei in der Wahl
der Büroräumlichkeiten und der Ausgestaltung des Mietverhältnisses völlig frei gewesen,
kein Glauben geschenkt werden kann. Der von der X.____ abgeschlossene Mietvertrag war
nämlich erstmals auf den 31. Januar 2005 kündbar, weshalb sie 2001 ein vitales Interesse
daran hatte, die Agentur in diesen Räumlichkeiten unterzubringen. Dass die Beigeladene



nicht bereit war, jedenfalls die faktische Kontrolle über das Mietverhältnis aus der Hand zu
geben, verdeutlichen zudem das Schreiben der die Vermieterin vertretenden M.___ AG
vom 26. Februar 2001, in dem diese dem Beschwerdeführer von Verhandlungen berichtete,
sowie das Schreiben der zuständigen Person der Direktion Ostschweiz an die M.___ AG
vom 17. Mai 2001, in dem eine erneute Überprüfung der Kosten aus dem Mietverhältnis
verlangt wurde, was schliesslich per 1. Oktober 2003 in einem neuen Nachtrag mündete
(act. G 13.3, 13.4). 3.4.2             Ob der Beschwerdeführer in rechtlicher Hinsicht eigenes
Personal beschäftigte, kann nach dem Gesagten offen bleiben. Ein echtes
Unternehmerrisiko traf ihn nämlich auch diesbezüglich nicht. Die bereits zitierte Ziff. 20
des Agenturvertrags verpflichtete ihn, die vertraglichen Beziehungen zu seinen Mitarbeitern
in gleicher Weise zu gestalten wie solche zum Vermieter. Bei Kündigung des Vertrags
konnte die Beigeladene also auf einseitige Erklärung hin an die Stelle des
Beschwerdeführers treten, was sie offensichtlich getan hat (sollte das jeweilige
Arbeitsverhältnis zwischen Beschwerdeführer und Arbeitnehmer überhaupt bestanden
haben). Denn auch aus Arbeitsrecht wurde der Beschwerdeführer nach seiner Freistellung
offensichtlich nicht belangt. Er musste sich weder um Lohnfortzahlung noch um
Kündigungsfristen kümmern; die durch die Beigeladene ausgesprochene Kündigung des
Agenturvertrags mit sofortiger Freistellung am 30. April 2004 (AK-act. 105 Beilage 13)
unterschied sich denn auch kaum von einer "gewöhnlichen" Entlassung. Selbst wenn man
also davon ausgehen würde, der Beschwerdeführer habe eigenes Personal beschäftigt, so
begründete dies aufgrund der auch diesbezüglich speziellen vertraglichen Situation mit der
Beigeladenen für den Beschwerdeführer kein echtes unternehmerisches Risiko, das mit
demjenigen eines "gewöhnlichen" Selbstständigerwerbenden vergleichbar gewesen wäre.
Auch in der Zeit vor der Kündigung durch die Beigeladene traf den Beschwerdeführer
übrigens nicht das übliche Lohnzahlungsrisiko eines Selbstständigerwerbenden. Er war
nämlich offenbar nicht darauf angewiesen, aus "eigener" Leistung der Agentur Buchs die
Lohnkosten zu bestreiten. Wie er in der Stellungnahme vom 15. Februar 2008 geltend
macht, sei einer Agentur ein bestimmter Kundenkreis zugewiesen, für den sie
Bestandesprovisionen bekomme, ohne dass dafür eine eigentliche Leistung erbracht werden
müsse. Diese Bestandesprovisionen hätten sich auf jeweils ca. Fr. 5'000.- bis Fr. 10'000.-
belaufen. Damit seien u.a. die fixen Lohnbestandteile der Mitarbeiter gedeckt gewesen (act.
G 18, S. 11). Auch wenn für den Beschwerdeführer möglicherweise eine gewisses
Restrisiko bestehen blieb, spricht dies doch klar gegen ein gewöhnliches, durchschnittliches
Risiko eines Selbstständigerwerbenden. Nebenbei bemerkt weisen die Akten darauf hin,
dass die Beigeladene nicht bei jedem Agentenwechsel neue Arbeitsverträge mit sämtlichen
in der jeweiligen Agentur Arbeitenden abschloss bzw. den jeweiligen Agenten nicht zum
förmlichen Eintritt in die Arbeitsverträge zwang. Die Beigeladene vermag nicht zu belegen,
dass sie die Arbeitsverträge der bereits vor dem 1. Januar 2001 in Z.___ tätigen Mitarbeiter
auf den Beschwerdeführer übertrug. Gemäss Ziff. 11 des Agenturvertrags wird der
Entscheid über die Auswahl und Anstellungsbedingungen des Personals gemeinsam durch
den Agenten und die Gesellschaft getroffen. Wenn der Versicherungsbestand der Agentur
zudem eine bestimmte Grösse erreicht, kann die Gesellschaft den Agenten sogar
verpflichten, zu seinen Lasten hauptberufliche Aussendienst-Mitarbeiter anzustellen (act. G
13.10). In Personalbelangen war der Beschwerdeführer also äusserst stark eingeschränkt.
Doch selbst wenn man entgegen diesen Indizien zur Beurteilung gelangen würde, der
Beschwerdeführer habe "eigenes Personal" im Sinne der Rechtsprechung beschäftigt, so
belegt dies im konkreten Fall kein echtes Unternehmerrisiko. 3.4.3             Auch das



Kriterium der erheblichen Investitionen taugt vorliegend nicht als Indiz für eine
selbstständige Erwerbstätigkeit. Nicht jede Investition, die aus beruflichen Gründen erfolgt
ist, ist als Hinweis für das Vorliegen eines spezifischen Unternehmerrisikos geeignet
(Käser, a.a.O., S. 116 Rz 4.16). Eine gewisse Bedeutung der Investition wird von der
Rechtsprechung jedenfalls verlangt. Der Beschwerdeführer übernahm für Fr. 10'000.-
Mobiliar der Beigeladenen. Dies ist selbst für eine Bürotätigkeit mit mehreren Mitarbeitern
eher bescheiden. Dass der Beschwerdeführer für Investitionen hätte Fremdkapital
aufnehmen müssen und deswegen mit bedeutenden Zinskosten belastet worden wäre, wird
von den Parteien nicht behauptet und lässt sich aufgrund der Akten auch nicht annehmen.
Ebenso wenig riskierte der Beschwerdeführer, namhafte Summen an Eigenkapital zu
verlieren. Die Akten deuten im Übrigen darauf hin, dass der Nachfolger des
Beschwerdeführers, S.___, das Mobiliar schliesslich selbst übernahm, deklarierte er
gegenüber der Beschwerdegegnerin doch, Waren für Fr. 10'000.- und Einrichtungen für
Fr. 40'000.- erstanden zu haben (AK-act. 85). Auch in diesem Bereich traf den
Beschwerdeführer also kein echtes, spezifisches Unternehmerrisiko. Hinweise auf sonstige
namhafte Investitionen, die ein gewöhnliches Unternehmerrisiko hätten auszulösen
vermocht, liefern die Akten nicht. Auch betreffend den "Miet- und Lizenzvertrag für den
Einsatz des Informatiksystems der X.___ für Agenturen", den der Beschwerdeführer im
Oktober 2000 unterzeichnete (AK-act. 105, Beilage 5 der X.___), traf ihn kein echtes
unternehmerisches Risiko. Nach Art. 7 des Vertrags erlischt dieser nämlich automatisch mit
der Beendigung des Agenturvertrags. Mit der Kündigung endeten somit auch jegliche
finanziellen Verpflichtungen aus dem Vertrag betreffend Informatiksystem. Die übrigen
von der Beigeladenen ins Recht gelegten Belege über Geschäftsunkosten des
Beschwerdeführers weisen nur unbedeutende Beträge in zwei- oder dreistelliger Höhe auf
und sind auch in ihrer Gesamtheit nicht erheblich (act. G 13.5). Da diese nach
Vertragsauflösung mit dem Beschwerdeführer zudem allesamt von der Beigeladenen
beglichen wurden, wie dies in solchen Fällen wohl üblich ist (act. G 13, S. 4 Ziff. b)aa)),
traf den Beschwerdeführer auch diesbezüglich kein nennenswertes Risiko.

E. 3.5
3.5.1             Neben dem Unternehmerrisiko liefert grundsätzlich auch eine
arbeitsorganisatorische (Un-)Abhängigkeit Anhaltspunkte für das Beitragsstatut. Von
diesen beiden Kriterien steht gemäss der höchstrichterlichen Rechtsprechung aber das
Unternehmerrisiko im Vordergrund (vgl. Forster, a.a.O., S. 426 Rz 25). Auch betreffend
Abhängigkeit sind verschiedene Indizien zu beachten. Das Vorliegen einer
Weisungsbefugnis hinsichtlich Arbeitsergebnis, -verfahren, -zeit, Verhalten am Arbeitsplatz
usw. deutet auf eine unselbstständige Tätigkeit hin (Locher, a.a.O., § 22 Rz 19). Das
Vorhandensein eines Unterordnungsverhältnisses weist ebenfalls eher auf unselbstständige
Erwerbstätigkeit hin, ebenso die Pflicht zu persönlichen Aufgabenerfüllung (mit weiteren
Hinweisen Käser, a.a.O., S. 119 Rz 4.26 f.). 3.5.2             Beim Agentur- oder
Handelsreisenden-Verhältnisses kommt der Beurteilung des Unternehmerrisikos erhöhtes
Gewicht zu. Geht die Unabhängigkeit jedoch über das für die betreffende Tätigkeit übliche
Mass hinaus (z.B. bei Fehlen von Gebietszuweisungen oder bei Fehlen einer
Konkurrenzklausel), so vermag sie als wichtiger Hinweis auf das Beitragsstatut zu dienen
(Käser, a.a.O., S. 136 Rz 4.72). 3.5.3             Vorliegend spricht auch eine Prüfung der
arbeitsorganisatorischen Unabhängigkeit des Beschwerdeführers gegen eine selbstständige
Erwerbstätigkeit. Dem Agenten war gemäss Agenturvertrag vom 30. September 2000 ein
Gebiet klar zugeteilt; sogar Gebietsänderungen behielt sich die Beigeladene vor. Anspruch



auf Ausschliesslichkeit in diesem Gebiet hatte der Agent explizit nicht. Sogar eine
Wohnsitznahme in diesem Gebiet konnte von der Beigeladenen verlangt werden (Ziff. 3).
Weiter behielt sich die Beigeladene Umteilungen von Versicherungsverträgen vor (Ziff. 4).
Wie bereits erwähnt, wurde dem Beschwerdeführer die Übernahme des Informatiksystems
vorgeschrieben (Ziff. 7). Auch in der Anstellung von Mitarbeitern war er wie erläutert
zumindest weisungsgebunden (Ziff. 11). Desgleichen machte die Beigeladene zu
Drucksachen und Werbeartikeln Vorschriften (Ziff. 13). Sie hatte zudem für den
Beschwerdeführer eine Kranken- und Unfalltaggeldversicherung auf ihre Kosten
abgeschlossen (Ziff. 15). Insgesamt bestand zwischen der Beigeladenen und dem
Beschwerdeführer ein gewisses Unterordnungsverhältnis und die Beigeladene war in
verschiedenen Punkten relativ umfassend weisungsberechtigt. Auch wenn der
Beschwerdeführer über gewisse Freiheiten verfügte, so liegt dies eher in der Natur der
Tätigkeit als Agenturleiter und stellt kein gewichtiges Indiz für eine selbstständige
Erwerbstätigkeit dar.

E. 4
4.1    Unter Würdigung der gesamten Umstände des Falles überwiegen die Hinweise auf das
Vorliegen einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit des Beschwerdeführers. Jedenfalls
drängt sich anhand der vorgelegten Akten und wirtschaftlichen Gegebenheiten eine
Änderung des Beitragsstatuts des Beschwerdeführers per 1. Januar 2001 nicht auf. Der
angefochtene Einspracheentscheid ist demnach in Gutheissung der Beschwerde
aufzuheben. 4.2    Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. a ATSG). 4.3    Bei
diesem Verfahrensausgang hat der obsiegende Beschwerdeführer Anspruch auf eine
Parteientschädigung, die vom Gericht ohne Rücksicht auf den Streitwert nach der
Bedeutung der Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses bemessen wird (Art.
61 lit. g ATSG; vgl. auch Art. 98 ff. VRP/SG, sGS 951.1). Vor Versicherungsgericht
beträgt das Honorar pauschal Fr. 1'000.- bis Fr. 12'000.- (Art. 22 Abs. 1 lit. b HonO/SG,
sGS 963.75). Da das vorliegende Verfahren sich für den Beschwerdeführer aufwändig
gestaltete und sein Rechtsvertreter nicht zuletzt aufgrund der Beiladung mehrere Eingaben
ans Gericht verfassen musste, erscheint es als gerechtfertigt, ihm eine Parteientschädigung
von Fr. 6'000.- (einschliesslich Barauslagen und Mehrwertsteuer) zuzusprechen. 4.4   
Sofern sich der Beigeladene am Verfahren aktiv beteiligt und Anträge stellt, kommt ihm
volle Beteiligtenstellung zu. Im Verwaltungsverfahren können ihm diesfalls grundsätzlich
Kosten auferlegt werden (Urs Peter Cavelti/Thomas Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im
Kanton St. Gallen – dargestellt am Verfahren vor dem Verwaltungsgericht, 2. Aufl.,
St. Gallen 2003, S. 188 Rz 352; Martin Bernet, Die Parteientschädigung in der
schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, Zürich 1986, S. 127 Rz 222). Das kantonale
Gerichtsverfahren im Sozialversicherungsrecht ist im Bereich der AHV kostenlos (Art. 61
lit. a ATSG). Aus Art. 61 lit. g ATSG ergibt sich, dass die unterliegende
beschwerdeführende Partei dem obsiegenden Versicherungsträger keine
Parteientschädigung bezahlen muss. Andernfalls würde der Grundsatz der Kostenlosigkeit
des Verfahrens unterlaufen. Die Parteientschädigung für die obsiegende beigeladene Partei
ist nach Ansicht von Kieser vom unterliegenden Versicherungsträger zu übernehmen oder –
wenn auch dieser obsiegt – aus der Gerichtskasse zu leisten. Eine Auferlegung an die
beschwerdeführende Partei falle aufgrund von Art. 61 lit. g ATSG ausser Betracht (Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, Art. 61 Rz 97). Das kantonale Gerichtsverfahren
ist auch für die beigeladene Partei grundsätzlich kostenlos (Christian Zünd, Die Beiladung
im Sozialversicherungsprozess, in: Schaffhauser/Schlauri [Hg.],



Sozialversicherungsrechtstagung 2004, St. Gallen 2004, S. 56). Daher erscheint es im Falle
ihres Unterliegens analog dem zur unterliegenden beschwerdeführenden Partei Gesagten
nicht als gerechtfertigt, sie zur Bezahlung der (anteiligen) Parteientschädigung für die
obsiegende beschwerdeführende Partei zu verpflichten. Im vorliegenden Verfahren ist
somit angezeigt, die Bezahlung der Parteientschädigung für den Beschwerdeführer ganz der
Beschwerdegegnerin zu überbinden. Demgemäss hat das Versicherungsgericht entschieden:
1.        Die Beschwerde wird unter Aufhebung des angefochtenen Einspracheentscheids
vom 3. Juli 2007 gutgeheissen. 2.        Es werden keine Gerichtskosten erhoben. 3.        Die
Beschwerdegegnerin hat dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung von Fr. 6'000.-
(inkl. Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
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